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2. Änderung und Erweiterung

Textliche Festsetzungen zur 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 29
„Gewerbegebiet Nord“, Teilbereich I

Textliche Festsetzungen

1. Gem. § 1 (4) BauNVO wird das Gewerbe- und Industriegebiet nach Art der Betreibe und 
Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert und 
eingeschränkt. Die unzulässigen Betriebsarten sind in den jeweiligen Bereichen des Planes 
„Gewerbegebiet Nord“, Teilbereich I, mit den Abstandsklassen I bis IV festgesetzt.

2. Ausnahmsweise können Betriebe mit ähnlichem Immissionsgrad der nächst niedrigeren 
Abstandklasse (höheres Abstandserfordernis) zugelassen werden, wenn die von ihnen 
ausgehenden Emissionen durch über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen 
oder durch Betriebseinschränkungen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein 
zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht 
überschreiten.

3. Für das eingeschränkte Gewerbegebiet (GEe) sind von den zusätzlichen Nutzungen gem. 
§ 8 (2) Nr. 3 und 4 sowie von (3) Nr. 2 und 3 BauNVO nicht zulässig. Wohnungen für 
Betriebsinhaber und -leiter sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unterliegen dem 
Ausnahmevorbehalt gem. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO.

4. Für die Industriegebiete sind die nach § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vorhaben ausgeschlossen.

5. Entladevorgänge an der Warenannahme dürfen zur Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr nur innerhalb der Halle stattfinden.

Auf dem Hof zwischen den Hallen und der Weseler Straße dürfen zur Nachtzeit maximal 2 
Lkw in der Stunde fahren. Hubstapler dürfen in der Summe aller Stapler maximal 30 Minuten 
je Stunde betrieben werden. Im Versand darf auch zur Nachtzeit geladen werden. 

6. Einzelhandel 

Im Plangebiet sind alle Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise können einzelne Verkaufsstätten von im Plangebiet 
anzusiedelnden Produktions- und Handwerksbetrieben zugelassen werden, wenn der 
produzierende Anteil der gewerblichen Tätigkeit dabei deutlich überwiegt (maximal 1/3 der 
Betriebsfläche bzw. maximal 100 m² als Verkaufsflächenobergrenze). Diese ausnahmsweise 
zulässigen Verkaufsstätten müssen in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
mit dem Betrieb stehen.

7. Gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauGB i. Verbindung mit § 51 a (3) LWG NW:

- Die im Plangebiet anfallenden Regenwassermengen sind – soweit keinem besonderen 
Verunreinigungsrisiko unterworfen – örtlich zu versickern (z. B. Dachflächen, PKW-
Stellplätze, nicht versiegelte Grundstücksbereiche). Dabei ist eine Flächenversickerung 
vorzunehmen. Weiterhin ist auch eine Einleitung in ausreichend dimensionierte, betriebliche 
Sickerteiche möglich. In Einzelfällen kann ferner eine Sammlung von Niederschlagswasser 
in Zisternen zugelassen werden, um damit die betrieblichen Freiflächen zu bewässern 
(Substitution von Trinkwasser). Eventuelle erforderliche Genehmigungen sind gesondert zu 
beantragen. 

- Bei geringfügigem Verschmutzungsgrad ist das von notwendigerweise befestigten 
Betriebsflächen abfließende Wasser (eventuell über einen entsprechend ausgelegten 
Leichtstoffscheider) ebenfalls einer Flächenversickerung zuzuführen. Dies gilt insbesondere 
für nicht überdachte Lagerbereiche, auf denen nicht mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird. Die notwendigen Einzelmaßnahmen sind mit der jeweils zuständigen 
Wasserbehörde abzustimmen. Etwaige Genehmigungserfordernisse bleiben unberührt. 

- Alle übrigen Abwässer sind in Abstimmung mit der Gemeinde in die örtliche 
Trennkanalisation einzuleiten. Eventuell hierfür erforderliche wasserbehördliche  
Genehmigungen sind gesondert zu beantragen.

8. Bei Baumaßnahmen im Bereich der mit Schutzstreifen dargestellten Gasfernleitung sind 
die Planungen im Detail mit der Betreiberin abzustimmen.

9. Einfriedungen sind im Rahmen der Regelungen des § 65 Abs. 1 Nr. 13 BauO NRW 
zulässig.

10. Für die Fläche zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sind folgende Arten festgesetzt:

P f l a n z e n l i s t e 
1. Cornus alba (Hartriegel)
2. Cornus mas (Kornelkirsche)
3. Corylus avellana (Haselnuss)
4. Crataegus monogyny (Weissdorn)
5. Cornus sanguinea (Hartriegel)
6. Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
7. Ligustrum vulgare (Liguster)
8. Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
9. Prunus spinosa (Schlehe)

10. Ribes alpinum (Johannisbeere)
11. Rosa canina (Hundsrose)
12. Rhamnus fragular (Faulbaum)
13. Rubus fruticosus Brombeere)
14. Salix spec. (Kopfweide)
15. Salix caprea (Sal-Weide)
16. Sambucus nigra (Holunder)
17. Salix purpurea (Purpurweide) 
18. Sambucus racemosa (Traubenholunder)
19. Viburnum opulus (Schneeball)

Hinweise zur 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 29 
„Gewerbegebiet Nord“, Teilbereich I

- Vor Umsetzung von Baumaßnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren die Belange des 
Kampfmittelräumdienstes entsprechend zu berücksichtigen. Vor der Durchführung evtl. erfor-
derlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrungen (70 – max. 120mm 
Durchmesser) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. 
Danach hat eine Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu 
erfolgen. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustel-
len, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist um-
gehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zu benachrichtigen.

- Es dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand oder die Betriebs-
sicherheit der im Bebauungsplanbereich verlaufenden Versorgungsleitungen (z.B. Gas, 
Wasser, Strom, Telekommunikation) gefährden. Dies betrifft insbesondere den 
Gashausanschluss DN 200. Bei Baumaßnahmen im Bereich der mit Schutzstreifen 
dargestellten Gasfernleitung sind die Planungen weiterhin im Detail mit der Betreiberin 
abzustimmen.

- Eine Wagenwäsche ist nur auf den hierfür vorgesehenen gewerblich nutzbaren 
Betriebsflächen zulässig. Entsprechende abwassertechnische Vorschriften und Richtlinien 
sind zu beachten, ggf. sind Wasserbehördliche Erlaubnisse zu beantragen. 

- Für den Planbereich gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Alpen in der jeweils 
gültigen Fassung. 

- Vor Baubeginn ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand bei der LINEG zu 
erfragen. 

- Es wird empfohlen, den Baugrund, insbesondere im Hinblick auf seine Tragfähigkeit und 
sein Setzungsverhalten zu untersuchen und zu bewerten.

- Auf die Bestimmungen der §§ 15 u. 16 des Denkmalschutzgesetz NW wird hingewiesen. 
Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist die Gemeinde Alpen als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten, 
Augustusring 3, 46509 Xanten, Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, unverzüglich zu 
informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

- Die einschlägigen Bestimmungen der BauO NRW zum Brandschutz und zur öffentlichen 
Sicherheit sind zu beachten. 

- Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, für den der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Alpen die Darstellung „potentieller Überflutungsbereich“ enthält. 

- Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Deichverbandes Poll.

- Sollten bauliche Anlagen – einschließlich untergeordneter Gebäudeteile – eine Höhe von 
20 Meter über Grund überschreiten, ist die Wehrbereichsverwaltung West vor Erteilung einer 
Baugenehmigung zu beteiligen. 
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